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B e k a n n t m a c h u n g 
 
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlschei-

nen für die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025 
 
1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Wahlbezirke der Gemeinde Südlohn wird in 

der Zeit vom 03. bis 07. Februar 2025 während der allgemeinen Öffnungszeiten nach 
vorheriger Terminvereinbarung im Rathaus der Gemeinde Südlohn, Zimmer E8, Winterswyker 
Straße 1, 46354 Südlohn, für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten.  
 
Jede/r Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner/ihrer Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein/e Wahlberechtigte/r die Richtig-
keit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen 
überprüfen will, hat er/sie Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich die Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht 
nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk 
gemäß § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch 
ein Datensichtgerät möglich. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis 

zum 16. Tag vor der Wahl, spätestens am 07. Februar bis 12.30 Uhr, im Rathaus der 
Gemeinde Südlohn, Zimmer E.8, Winterswyker Straße 1, 46354 Südlohn, Einspruch einlegen. 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 

02. Februar 2025 eine Wahlbenachrichtigung. 
 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Ein-
spruch einlegen, wenn er/sie nicht Gefahr laufen will, dass er/sie sein/ihr Wahlrecht nicht ausüben 
kann. 
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits 
einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichti-
gung. 

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 125 Borken II durch 

Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl 
teilnehmen.   
 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

1. ein in das Wahlverzeichnis eingetragene/r Wahlberechtigte/r, 
2. ein/e nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene/r Wahlberechtigte/r 

a) wenn er/sie nachweist, dass er/sie ohne sein/ihr Verschulden die Antragsfrist auf 
Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis 
zum 02. Februar 2025) oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach 
§ 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 07. Februar 2025) versäumt hat, 

b) wenn sein/ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist 
nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 
der Bundeswahlordnung entstanden ist, 

c) wenn sein/ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die 
Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der 
Gemeindebehörde gelangt ist. 

 
Wahlscheine können von eingetragenen Wahlberechtigen bis zum zweiten Tag vor der Wahl, 21. 
Februar 2025, 15.00 Uhr, bei der Gemeinde Südlohn (Wahlamt) mündlich, schriftlich oder 
elektronisch beantragt werden.  
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Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur 
unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15.00 Uhr, gestellt werden. 
 
Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, dass ihm/ihr der beantragte Wahlschein nicht zu-
gegangen ist oder er /sie ihn verloren hat, kann ihm/ihr bis zum Tage vor der Wahl (22. Feb-
ruar 2025), 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 
 
Nicht eingetragene Wahlberechtigte können unter den in Ziffer 5. 2. a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag (23. Februar 
2025),15.00 Uhr, stellen. 
 
Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass er/sie dazu berechtigt ist. Ein/eine Wahlberechtigte/r mit Behinderung kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

 
6. Mit dem Wahlschein erhält der/die Wahlberechtigte 

 
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
- einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift des Wahlamtes des Gemeinde Südlohn versehenen 

hellroten Wahlbriefumschlag und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn 
die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; 
dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. 
Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 
 
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe 
seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische 
Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlent-
scheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfestellung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme 
erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder 
verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Ge-
heimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfestellung von der Wahl einer anderen 
Person erlangt hat. 

 
Bei der Briefwahl muss der/die Wähler/in den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahl-
schein so rechtzeitig an das Wahlamt der Gemeinde Südlohn absenden, dass der Wahlbrief dort 
spätestens am Wahltage (23. Februar 2025) bis 18.00 Uhr eingeht. 
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ausschließlich von der Deutschen 
Post AG als Standardbrief ohne besondere Versendungsform unentgeltlich befördert. 
Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegeben Stelle (Wahlamt der Gemeinde Südlohn, 
Winterswyker Straße 1, 46354 Südlohn) abgegeben werden. 

 
Südlohn, 22.01.2025 
 
 
 
Werner Stödtke 
Bürgermeister 
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W a h l b e k a n n t m a c h u n g 
 

Am 23. Februar 2025 findet die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag 
statt. 

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 
 
1. Die Gemeinde Südlohn gehört zum Wahlkreis 125 Borken II und ist in 6 Wahlbezirke 

eingeteilt. 
 
Wahlbezirk 1   Ortsteil Südlohn 
Wahllokal/Wahlraum Turnhalle der St.Vitus Grundschule 
 
Wahlbezirk 2   Ortsteil Südlohn 
Wahllokal/Wahlraum Turnhalle der St.Vitus Grundschule 
 
Wahlbezirk 3   Ortsteil Südlohn 
Wahllokal/Wahlraum Turnhalle der St.Vitus Grundschule 
 
Wahlbezirk 4    Ortsteil Oeding 
Wahllokal/Wahlraum Von-Galen-Schule 
 
Wahlbezirk 5   Ortsteil Oeding 
Wahllokal/Wahlraum Von-Galen-Schule 
 
Wahlbezirk 6   Ortsteil Oeding 
Wahllokal/Wahlraum Von-Galen-Schule 
 
 
Wahlbezirk und Wahlraum, in dem der/die Wahlberechtigte wählen kann, sind in der 
Wahlbenachrichtigung, die in der Zeit vom 13.01.2025 bis 02.02.2025 zugestellt wird, ange-
geben. 
 
Die Abgrenzung der Wahlbezirke kann während der allgemeinen Dienstzeit der Gemeinde 
Südlohn nach vorheriger Terminvereinbarung, beim Wahlamt der Gemeinde Südlohn, Zimmer 
E.8, Winterswyker Straße 1, 46354 Südlohn eingesehen werden. 
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 15:30 Uhr im Rat-
haus (Winterswyker Straße 1) sowie im DRK-Raum im Feuerwehrgerätehaus (Woorteweg 30) 
zusammen. 
 

2. Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wäh-
lerverzeichnis er/sie eingetragen ist. Die Wähler/innen haben die Wahlbenachrichtigung und 
ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede/r Wähler/in erhält bei Betreten des Wahlrau-
mes einen Stimmzettel ausgehändigt. 
Jede/r Wähler/in hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zuge-
lassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung ver-
wendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und rechts 
von dem Namen jedes Bewerbers / jeder Bewerberin einen Kreis für die Kennzeichnung, 
b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern 
sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf 
Bewerber/innen der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen 
Kreis für die Kennzeichnung. 
 
Der/Die Wähler/in gibt 
seine/ihre Erststimme in der Weise ab, 
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dass er/sie auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber/wel-
cher Bewerberin sie gelten soll, 
und seine/ihre Zweitstimme in der Weise, 
dass er/sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis ge-
setztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten 
soll. 
Der Stimmzettel muss von dem/der Wähler/in in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in 
einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass 
seine/ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder 
gefilmt werden. 
 

3. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung 
und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat 
Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
 

4. Wähler/innen, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der 
Wahlschein ausgestellt ist, 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 
b) durch Briefwahl 
teilnehmen. 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde Südlohn (Wahlamt) einen 
amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahl-
briefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen 
Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle (Gemeinde Südlohn – Wahlamt, Winterswyker Straße 
1, 46354 Südlohn) zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der 
Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 

5.  Jede/r Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine 
Ausübung des Wahlrechts durch eine/n Vertreter/in anstelle der/des Wahlberechtigten ist 
unzulässig (§ 14 Absatz 4 des Bundeswahlgesetzes). 
Ein/e Wahlberechtigte/r, die/der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der 
Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedie-
nen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der/dem Wahlbe-
rechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist 
eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Wil-
lensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein 
Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Absatz 5 des Bundeswahlgesetzes). 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Er-
gebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung 
des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten 
eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
Südlohn, 22.01.2025 

 
 
 
Werner Stödtke 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung über die Offenlegung bei Liegenschaftsvermessungen  
Gemeinde Südlohn, Gemarkung Südlohn  

Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure  

 
Münsterstr. 49, 48653 Coesfeld,  

Telefon 02541 700 82, vermessung@homoet.de  

Bekanntmachung über die Offenlegung einer Grenzniederschrift  
in der Gemeinde Südlohn, Gemarkung Südlohn, Flur 7, Flurstück 11 

 
Anlass der Liegenschaftsvermessung ist die Teilung des Grundstücke Gemarkung Südlohn, Flur 7, Flurstück 
11. Weil die Eigentümer eines angrenzenden Flurstücks als Beteiligte nur mit unverhältnismäßig hohem Auf-
wand ermittelt werden können, wird die Abmarkung durch Offenlegung bekannt gegeben.  
 
Betroffen sind zwei Grundstücke in Südlohn in der Bauernschaft „Feldkamp“ mit der Straßenbezeichnung „Wi-
enkamp links“ und mit den Katasterbezeichnung: Gemarkung Südlohn, Flur 7, Flurstücke 2 und 14.  Im 
Liegenschaftskataster sind „Die Anlieger“ als Eigentümer nachgewiesen. Dieses Grundstück grenzt an das ver-
messene Grundstück. Der Grenztermin fand am 20.01.2025 statt.  
 
Gemäß § 21 Abs. 5 des Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster vom 5. März 2005 
(Vermessungs- und Katastergesetz- VermKatG NRW, SGV.NRW.7134), in der zur Zeit geltenden Fassung, 
erfolgt die Bekanntgabe der Abmarkung von Grundstücksgrenzen durch Offenlegung der Grenzniederschrift 
vom 20.01.2025 zur Geschäftsbuchnummer 24-C-094 in der Zeit 
 

Vom 03.02.2025 bis einschl. 03.03.2025 
 
in der Geschäftsstelle des Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs Michael Homoet,  
Münsterstr. 49, 48653 Coesfeld während der nachstehenden Servicezeiten:  
 
   Dienststunden:   Montag-Freitag von 08.00-12.30 Uhr  
      Montag-Donnerstag von 13.00-16.30 Uhr  
 
Während der Offenlegungszeiten ist die Grenzniederschrift zur Einsichtnahme bereitgestellt. Den betroffenen 
Eigentümern und Eigentümerinnen, Inhabern und Inhaberinnen grundstücksgleicher Rechte ist Gelegenheit ge-
geben, sich über die Abmarkung unterrichten zu lassen. Um ihren zeitlichen Aufwand für die Einsicht zu redu-
zieren, können Sie auch eine Email mit ihren Kontaktdaten an vermessung@homoet.de senden und eine Kopie 
der Niederschrift anfordern. Um Wartezeiten zu verkürzen besteht die Möglichkeit einer Terminabsprache. 
Diese kann telefonisch unter der Rufnummer 02541 700 82 erfolgen. 
 
Belehrung über den Rechtsbehelf gegen die Abmarkung: Gegen die Abmarkung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe dieses Bescheides Klage erhoben werden.  
Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Münster, Piusallee 38, 48147 Münster schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten / der Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle zu erklären.  
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des Gerichts erho-
ben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Person sig-
niert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung 
und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über 
die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behörden-
postfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803).“  
Wird die Klage schriftlich erhoben, so sollen der Klage und allen Schriftsätzen vorbehaltlich des § 55a Absatz  5 Satz 3 
Verwaltungsgerichtsordnung Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden (§ 81 VwGO).   
Falls die Frist zur Erhebung von Einwendungen gegen das Ergebnis der Grenzermittlung oder die Frist zur Klageerhebung 
gegen die Abmarkung durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde dessen 
Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 
 
Coesfeld, 20.01.2025 
Michael Homoet 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
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